Richtlinien

des Schützenvereins „Einigkeit“ 1922 e. V. Bechhofen
für die Länge des Aufenthalts von Kindern und Jugendlichen Mitgliedern

im Schützenhaus Bechhofen (Gaststätte)

im Sinne des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit (Jugendschutzgesetz)

An Trainingsabenden (ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten):

Unter vierzehn („Kind“ im Sinne des Jugendschutzgesetzes)


bis 20:30 Uhr


(laut Vereinsbeschluß)

Vierzehn bis sechzehn („Jugendlicher“ im Sinne des Jugendschutzgesetzes)
bis 22:00 Uhr

(laut Vereinsbeschluß)

Sechzehn bis achtzehn („Jugendlicher“ im Sinne des Jugendschutzgesetzes)
bis 24:00 Uhr

(laut JÖSchG §3 Absatz 2)

An Tanzveranstaltungen (ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten):

Unter vierzehn („Kind“ im Sinne des Jugendschutzgesetzes)


bis 22:00 Uhr

(laut JÖSchG § 5 Absatz 2)

Vierzehn bis sechzehn („Jugendlicher“ im Sinne des Jugendschutzgesetzes)
bis 24:00 Uhr


(laut JÖSchG § 5 Absatz 2)

Sechzehn bis achtzehn („Jugendlicher“ im Sinne des Jugendschutzgesetzes)
bis 24:00 Uhr

(laut JÖSchG § 5 Absatz 1)

